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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufhebung 

der Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der 

Übertragung von SARS-CoV-2 (Corona-Virus) 

hier: Reiserückkehrer aus Risikogebieten – Anordnung häusliche Quarantäne 

vom 19.03.2020 

 

Die Stadt Erwitte als örtliche Ordnungsbehörde erlässt hiermit folgende Allgemeinverfügung: 

 

I. Die Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Über-
tragung von SARS-CoV-2 (Corona-Virus), hier Reiserückkehrer aus Risikogebie-
ten – Anordnung häusliche Quarantäne - der Stadt Erwitte vom 19.03.2020 wird  
 

mit Wirkung ab dem 10.04.2020 aufgehoben. 
 
Ab diesem Zeitpunkt werden vom Robert Koch Institut keine Risikogebiete mehr 
ausgewiesen. 
 
Es gelten insoweit die Bestimmungen der aktuellen Gesetzes- und Verordnungs-
lage (vgl. derzeit CoronaEinreiseVO NRW). 

 
II. Bekanntgabe 

Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 und 4 VwVfG NRW 
öffentlich bekannt gemacht.  

 
Begründung 

Die Stadt Erwitte hat mit Datum vom 19.03.2020 die Allgemeinverfügung zum Zwecke der 
Verhütung und Bekämpfung der Übertragung von SARS-CoV-2 (Corona-Virus), hier Reise-
rückkehrer aus Risikogebieten – Anordnung häusliche Quarantäne - erlassen. 

Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gem. §§ 43 Abs. 2, 48, 49 VwVfG NRW aufgehoben. 

Die Stadt Erwitte ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung von Schutzmaßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i.V.m. § 3 Abs. 1 der Verord-
nung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IFSG) sach-
lich und örtlich zuständig. Sie ist damit auch für die Aufhebung der genannten Allgemeinver-
fügung zuständig. 

Hintergrund der Aufhebung ist, dass das Robert Koch-Institut ab dem 10.04.2020 die Aus-
weisung von Risikogebieten eingestellt hat. Dementsprechend hat sich die auf die Risikoge-
biete bezogene Allgemeinverfügung erledigt. 

Die Sachverhalte, die in der hiermit aufgehobenen Allgemeinverfügung geregelt sind, werden 
aktuell nunmehr durch die CoronaEinreiseVO geregelt. 

Mit Blick darauf ist eine Bereinigung der örtlichen Regelungen zu den in der CoronaEinrei-
seVO geregelten Sachverhalten sinnvoll. Diese dient der Klarheit der Regelungsinhalte und 
der Stärkung der Appellfunktion der CoronaEinreiseVO.  

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gem. § 13 Abs. 3 der Hauptsat-
zung der Stadt Erwitte durch Aushang im Schaukasten am Rathaus, Am Markt 13, Erwitte.  
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Ihre Rechte 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-
hoben werden.  
 
Sie müssen Ihre Klage  
 

 innerhalb eines Monats, nachdem die Allgemeinverfügung bekanntgegeben wurde  

 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle  

 beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg  
 
erheben.  
 
Weitere Informationen zur Klageeinreichung in elektronischer Form erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.justiz.de.  
 
 
Erwitte, 14.04.2020 
 
 
Der Bürgermeister 

In Vertretung 

gez. Marbeck 

http://www.justiz.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung folgender Allgemeinverfügung: 

 
Die Stadt Erwitte als örtliche Ordnungsbehörde erlässt hiermit folgende Allgemeinverfügung: 

Die Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Übertra-
gung von SARS-CoV-2 (»Corona-Virus«)  
hier: Umsetzung der aufsichtlichen Weisung zum Betretungsverbot Tages- und Nachtpflege-

einrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Ein-

richtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare 

Einrichtungen), für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären 

oder heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren 

ab Mittwoch 18.03.2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV- vom 

18.03.2020 

wird mit sofortiger Wirkung für die Zukunft aufgehoben.  

 
Es gelten insoweit einheitlich die Bestimmungen der aktuellen Gesetzes- und Verord-
nungslage (vgl. derzeit CoronaBetrVO NRW). 
 
Bekanntgabe 
Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 und 4 VwVfG NRW öffent-
lich bekannt gemacht und gilt ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung.  
 

 

Begründung 

Die Stadt Erwitte hat die o.g. Allgemeinverfügung erlassen. Diese Allgemeinverfügung wird 
hiermit aufgehoben und ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe in Form der öffentlichen Be-
kanntmachung für die Zukunft unwirksam.  

Die Stadt Erwitte ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung von Schutzmaßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i.V.m. § 3 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von 
nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) sachlich und 
örtlich zuständig. Sie ist damit auch für die Aufhebung der genannten Allgemeinverfügung 
zuständig.  

Die Allgemeinverfügung erging aufgrund des Weisungserlasses des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) zum Betretungsverbot von Tages- und Nachtpflege-
einrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare 
Angebote), für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder 
heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren ab 
Mittwoch 18.03.2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV- vom 
17.03.2020. 

Diese Weisung ist mit Aufhebungserlass des MAGS vom 14.04.2020 – Aufhebungserlass zu 
den bisherigen Weisungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW zur 
Begrenzung der Ausbreitung des Corona-Virus – aufgehoben worden.  

Hintergrund der Aufhebung ist die die Erlasslage überholende Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur 
vom 02.04.2020 (CoronaBetrVO) auf Landesebene.  
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Die Sachverhalte, die in der hiermit aufgehobenen Allgemeinverfügung geregelt sind, werden 
aktuell ebenfalls durch die CoronaBetrVO geregelt. 

Laut o.g. Aufhebungserlasses des MAGS vom 14.04.2020 erscheint mit Blick darauf eine 
Bereinigung der örtlichen Regelungen zu den in der CoronaBetrVO geregelten Sachverhal-
ten sinnvoll. Hierzu bedarf es vor allem der Aufhebung der betroffenen Allgemeinverfügun-
gen mit gleichen Sachverhalten. Örtliche Allgemeinverfügungen mit deckungsgleichen oder 
überschneidenden Regelungsbereichen sollen aufgehoben werden, um eine einheitliche 
Rechtslage zu erreichen und damit sowohl die Akzeptanz der Regelungen in der Bevölke-
rung zu erhöhen als auch die Umsetzbarkeit im Vollzug zu erleichtern.  

Eine solche Bereinigung der örtlichen Rechtslage dient der Klarheit der Regelungsinhalte 
und der Stärkung der Appellfunktion der CoronaBetrVO.  

Durch den Aufhebungserlass ist auch die Stadt Erwitte aufgefordert, die Bereinigung der Er-
lasslage zeitnah umzusetzen. 

Die hiermit nach § 49 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
VwVfG (VwVfG NRW) aufgehobene Allgemeinverfügung wird nach § 49 Abs. 4 VwVfG NRW 
ab Bekanntgabe der Aufhebung für die Zukunft unwirksam. 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gem. § 13 Abs. 3 der Hauptsat-
zung der Stadt Erwitte durch Aushang im Schaukasten am Rathaus, Am Markt 13, Erwitte.  
 
Ihre Rechte 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-
hoben werden.  
 
Sie müssen Ihre Klage  

 innerhalb eines Monats, nachdem die Allgemeinverfügung bekanntgegeben wurde  

 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle  

 beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg  
erheben.  
 
Weitere Informationen zur Klageeinreichung in elektronischer Form erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.justiz.de.  
 
Erwitte, 16.04.2020 
 
 
Der Bürgermeister  
 
gez. Wessel 

http://www.justiz.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Aufhebung folgender Allgemeinverfügung: 

 
Die Stadt Erwitte als örtliche Ordnungsbehörde erlässt hiermit folgende Allgemeinverfügung: 

Die Allgemeinverfügung der Stadt Erwitte vom 23.03.2020 zur Sicherstellung der medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekämpfung von übertragba-
ren Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-
krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
 
wird mit sofortiger Wirkung für die Zukunft aufgehoben.  

 
Es gelten insoweit einheitlich die Bestimmungen der aktuellen Gesetzes- und Verord-
nungslage (vgl. derzeit CoronaSchVO NRW). 
 
Bekanntgabe 
Diese Allgemeinverfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 und 4 VwVfG NRW öffent-
lich bekannt gemacht und gilt ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung.  
 
 
Begründung 

Die Stadt Erwitte hat die o.g. Allgemeinverfügung erlassen. Diese Allgemeinverfügung wird 
hiermit aufgehoben und ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe in Form der öffentlichen Be-
kanntmachung für die Zukunft unwirksam.  

Die Stadt Erwitte ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung von Schutzmaßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i.V.m. § 3 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von 
nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) sachlich und 
örtlich zuständig. Sie ist damit auch für die Aufhebung der genannten Allgemeinverfügung 
zuständig. 

Die Allgemeinverfügung erging aufgrund des Weisungserlasses des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) Ergänzung/ Fortschreibung der Erlasse vom 15. und 
17. März 2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen vom 20.03.2020. Diese Wei-
sung ist mit Aufhebungserlass des MAGS vom 14.04.2020 – Aufhebungserlass zu den bis-
herigen Weisungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW zur Begren-
zung der Ausbreitung des Corona-Virus – aufgehoben worden.  

Hintergrund der Aufhebung ist die die Erlasslage überholende Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) auf Landesebene.  

Die Sachverhalte, die in der hiermit aufgehobenen Allgemeinverfügung geregelt sind, werden 
aktuell ebenfalls durch die CoronaSchVO geregelt. 

Laut o.g. Aufhebungserlasses des MAGS vom 14.04.2020 erscheint mit Blick darauf eine 
Bereinigung der örtlichen Regelungen zu den in der CoronaSchVO geregelten Sachverhal-
ten sinnvoll. Hierzu bedarf es vor allem der Aufhebung der betroffenen Allgemeinverfügun-
gen mit gleichen Sachverhalten. Örtliche Allgemeinverfügungen mit deckungsgleichen oder 
überschneidenden Regelungsbereichen sollen aufgehoben werden, um eine einheitliche 
Rechtslage zu erreichen und damit sowohl die Akzeptanz der Regelungen in der Bevölke-
rung zu erhöhen als auch die Umsetzbarkeit im Vollzug zu erleichtern.  
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Eine solche Bereinigung der örtlichen Rechtslage dient der Klarheit der Regelungsinhalte 
und der Stärkung der Appellfunktion der CoronaSchVO. Dies ist aus Gründen des weiterhin 
erforderlichen konsequenten Kontaktminimierungsgebotes geboten. 

Durch den Aufhebungserlass ist auch die Stadt Erwitte aufgefordert, die Bereinigung der Er-
lasslage zeitnah umzusetzen. 

Die hiermit nach § 49 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
VwVfG (VwVfG NRW) aufgehobene Allgemeinverfügung wird nach § 49 Abs. 4 VwVfG NRW 
ab Bekanntgabe der Aufhebung für die Zukunft unwirksam. 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gem. § 13 Abs. 3 der Hauptsat-
zung der Stadt Erwitte durch Aushang im Schaukasten am Rathaus, Am Markt 13, Erwitte.  
 
Ihre Rechte 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-
hoben werden.  
 
Sie müssen Ihre Klage  

 innerhalb eines Monats, nachdem die Allgemeinverfügung bekanntgegeben wurde  

 schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Post-
stelle  

 beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg  
erheben.  
 
Weitere Informationen zur Klageeinreichung in elektronischer Form erhalten Sie auf der In-
ternetseite www.justiz.de.  
 
Erwitte, 16.04.2020 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Wessel 

http://www.justiz.de/


_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 7 25. Jahrgang Seite:  8 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 
 

Ersatzbestimmung für ein Mitglied im Rat der Stadt Erwitte  
 
Ratsmitglied Ralf Gärtner, wohnhaft in 59597 Erwitte, Waldweg 7, ist mit Ablauf des 17.03. 
2020 als Vertreter der Freien Demokratischen Partei (FDP) aus dem Rat der Stadt Erwitte 
ausgeschieden.  
 
Aufgrund des § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) wird festgestellt, dass Herr Georg  
Husemann, wohnhaft in 59597 Erwitte, Soester Str. 47, als Listennachfolger lt. der Reserve-
liste der FDP für den Wahlbezirk 1 - Schallern, Schmerlecke und Seringhausen - in die Ver-
tretung einrückt.  
 
Gem. § 39 I KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl  
 

jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 

die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

 
die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung Einspruch erheben, wenn sie die 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c für erfor-
derlich halten.  
 
Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter (Stadt Erwitte, Am Markt 13, Zi. 221, 59597 Erwitte) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Erwitte, 16.04.2020 
 
 
Der Bürgermeister  
als Wahlleiter 
 
gez. Wessel  
 


